
In dem zu entscheidenden Fall gab es an mehreren 
Tagen teils lautstarke und aggressive Anrufe sowie
E-Mails einer Ärztin an mehrere Kollegen, in denen sie 
diese verunglimpfte und verbal attackierte. Bei einer 

Kollegin rief die Ärztin an und beschwerte sich über deren 
Äußerungen zur Befreiung von der Maskenp� icht gegen-
über einer gemeinsamen Patientin sowie über die fach-
liche Zuständigkeit für eine solche Anordnung. In Rage 
sagte sie ihr gegenüber, es gebe eine Liste, ähnlich der-
jenigen für die Nürnberger Prozesse, und die Kollegin
stehe darauf ganz oben.

Vorwurf des Verbrechens an der Menschheit

Einen weiteren Kollegen beschimpfte die beschuldigte Ärz-
tin, indem sie ihm vorwarf, er würde mit seinen Schutz-
impfungen gegen COVID-19 ein großes Verbrechen an 
der Menschheit begehen. Zusätzlich äußerte sie, dass er 
für diese „Verbrechen“ entsprechend der Liste zu den 
Nürnberger Prozessen ganz oben stehen würde und dass 
die Kollegen ihn als Arzt verabscheuen würden.

Des Weiteren sandte sie einem anderen Kollegen eine 
E-Mail, in der sie schrieb: „Ihr Artikel über ‚Long COVID‘ 

ist stark tendenziös und einseitig (wie viel haben Sie da-
für kassiert?). Ich erlebe täglich schwerste Impfneben-
wirkungen. Diese � nden in Ihrer Schmiererei keine Er-
wähnung. Sie sind eine Schande für alle – tatsächlich noch 
existenten – nicht korrupten Deutschen.“

Berufsordnung soll nicht 
persönliche Ehre schützen

Das Verwaltungsgericht Berlin kommt in seinem Urteil zu 
dem Ergebnis, dass kein einheitliches Berufsvergehen im 
Sinne des § 57 Abs. 1 S. 1 des Berliner Heilberufekammer-
gesetzes vorliegt, dass eine Maßnahme des Berufsgerichts 
für Heilberufe erfordern würde. Grund dafür sei, dass die 

Mails und Anrufe direkt an die Kollegen gerichtet 
waren und somit nicht ö� entlich stattfanden.

Das Argument der Klägerin, dass die Verp� ich-
tung zum kollegialen Verhalten betro� en sei 
und berufsrechtlich sanktioniert werden 
müsse, lehnte das Gericht ab. Diese P� icht 

diene dem Vertrauen in den Berufsstand des 
Arztes und dem Schutz der Gesundheit der 

Patienten. Die Verp� ichtung aus § 28 Abs. 1 der 
Berufsordnung der Ärztekammer Berlin habe je-
doch nicht den Zweck, die persönliche Ehre der 
betro� enen Kollegen zu schützen. 

Rechtstipp. Wenn sich Ärzte oder Zahnärzte gegenseitig beleidigen, ist das 
dann ein berufsrechtliches Vergehen oder eine „private“ Angelegenheit? 
Damit hat sich das Verwaltungsgericht Berlin in seiner Entscheidung vom 
10.8.2025 (90 K 6/25 T) beschäftigt.
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E-Mail, in der sie schrieb: „Ihr Artikel über ‚Long COVID‘ Das Verwaltungsgericht Berlin kommt in seinem Urteil zu 
dem Ergebnis, dass kein einheitliches Berufsvergehen im 
Sinne des § 57 Abs. 1 S. 1 des Berliner Heilberufekammer-
gesetzes vorliegt, dass eine Maßnahme des Berufsgerichts 
für Heilberufe erfordern würde. Grund dafür sei, dass die 

Mails und Anrufe direkt an die Kollegen gerichtet 
waren und somit nicht ö� entlich stattfanden.

Arztes und 
Patienten. Die Verp� ichtung aus § 28 Abs. 1 der 
Berufsordnung 
doch nicht den 
betro� enen Kollegen zu schützen. 
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P R A X I S M A N A G E M E N T


